
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betreuungsgeld 
 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 
 
ab dem 01.08.2013 werden die Kreise und kreisfreien Städte für die Auf-
gaben des Betreuungsgeldes sachlich zuständig.  
Die Anordnung des MAIS, dass der Einsatz von Landespersonal nur auf 
die Wahrnehmung der Aufgaben des von den Versorgungsämtern auf die 
Kreise und kreisfreien Städte übertragenen Aufgabenbestandes –also des 
Elterngeldes- beschränkt ist, hat für sehr viel Unruhe gesorgt.  
Da das Betreuungsgeld Bestandteil des Elterngeldgesetzes ist und als Fa-
milienleistung zeitlich an das Elterngeld anschließt, ist es sinnig, dass die 
Mitarbeiter/innen, die bisher mit den Aufgaben des Elterngeldes betraut 
sind, künftig auch Aufgaben des Betreuungsgeldes ausüben. 
 
Das MFKJKS vertritt mit dem Landkreistag und dem Städtetag die Auffas-
sung, dass eine freiwillige Übernahme von Aufgabenteilen des Betreu-
ungsgeldes durch das Personal des Landes bei gleichzeitiger Umvertei-
lung eines Teiles der bisherigen Aufgaben des Elterngeldes rechtlich zu-
lässig ist. 
Nunmehr hat jedoch wiederum das MAIS schriftlich mitgeteilt, dass „eine 
Wahrnehmung dieser Aufgabe durch gestellte Beschäftigte der ehemali-
gen Versorgungsverwaltung aufgrund der eindeutigen Aufgabenzuwei-
sung gemäß des Eingliederungsgesetzes und des auf dieser Grundlage 
berechneten Belastungsausgleichs nicht möglich ist. Vor diesem Hinter-
grund können leider ebenso keine Vertretungstätigkeiten bzw. sonstige 
Tätigkeiten in geringerem Umfang, die mit der Auszahlung des Betreu-
ungsgeldes zusammenhängen, von den Beschäftigten des Ministeriums 
für Arbeit, Integration und Soziales ausgeübt werden.“ 
 
Offensichtlich liegen uns widersprechende Einschätzungen zweier Ihrer 
Ministerien vor und ich bitte hier dringend für Klärung zu sorgen. 
Es ist kaum nachzuvollziehen, dass die Kreise und kreisfreien Städte Lan-
desaufgaben wahrnehmen müssen, aber der Einsatz von Landesbediens-
teten blockiert und verhindert wird. 
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Die Landesbediensteten unserer Elterngeldstelle sind bereit, die Aufgabe 
des Betreuungsgeldes zu übernehmen. Dies wäre kostengünstig und 
hätte auch keine Auswirkungen auf die Konnexität, da kein neues zusätz-
liches Personal eingestellt werden müsste. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 

 

Jürgen Steinmetz 
Allgemeiner Vertreter des Landrates 
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Durchschrift 
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